
 
 
 
 
 
Das Einparken endet nicht beim Aussteigen 
 
 
Selbst wenn ein Autofahrer sein Fahrzeug bereits abgestellt hat und ausge-
stiegen ist, kann ein von ihm verursachter Schaden ein Fall für die Kfz-
Haftpflichtversicherung sein: Das musste eine Autofahrer feststellen, der nach 
dem Einparken ausstieg und ein dicht neben seinem Wagen abgestellten Mo-
torroller umsetzte. Dabei beschädigte er den Roller. Der Mann wollte den fall 
über die Privathaftpflichtversicherung regeln, doch das Landgericht Köln ver-
wies ihn an die Kfz-Versicherung. Das ist für den Mann schlechter: Denn wenn 
die Kfz-Versicherung den Schaden übernimmt, steigt sein Beitrag. Obwohl der 
Fahrer schon ausgestiegen war, sahen die Richter einen direkten Zusammen-
hang zwischen dem Gebrauch des Autos und dem Umsetzen des Rollers. Erst 
dadurch sei das Parken abgeschlossen worden. 
 
TIPP:  In eine ähnliche Lage können sie kommen, wenn Sie mit dem Einkaufs-
wagen ein parkendes Auto beschädigen: So musste die Kfz-Versicherung zah-
len, als ein Mann beim Handtieren mit dem Autoschlüssel den Einkaufswagen 
losließ und dieser gegen ein parkendes Fahrzeug rollte. 
 


